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Beilage zu Ziffer 111: Bekanntgabe der Zusammensetzung des Braunkohlenausschusses 
gemäß § 25 LPlG DVO

 
 

B.   Verordnungen, Verfügungen und 
Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 
 
 

 Bekanntgabe der Zusammenset-
zung des Braunkohlenausschusses 
gemäß § 25 LPlG DVO 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
32.03.01.01 
 

Düsseldorf, den 06. Mai 2026 
 

Bekanntgabe der Zusammensetzung des Braunkoh-
lenausschusses gemäß § 25 LPlG DVO 
 
 
 

 
 
Gemäß § 25 der Verordnung zur Durchführung des 
Landesplanungsgesetztes (Landesplanungsgesetz-
DVO – LPlG DVO) vom 8. Juni 2010 wird hiermit 
die Zusammensetzung des Braunkohlenausschus-
ses bekannt gegeben, welcher sich in seiner Sitzung 
am 24. April 2026 neu konstituiert hat. 
 
Dem Braunkohlenausschuss gehören insgesamt 40 
stimmberechtigte Mitglieder an. Davon entfallen 15 
Mitglieder auf die Regionale Bank, 15 Mitglieder 
auf die Kommunale Bank und 10 Mitglieder auf die 
Funktionale Bank. 
 
Darüber hinaus nehmen je eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Bergaufsicht (von der zuständigen Be-
zirksregierung), des Landesbetriebes Wald und 
Holz NRW, des Geologischen Dienstes - Landesbe-
trieb -, des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, des Erftverbandes, des Berg-
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bautreibenden, des Landschaftsverbandes Rhein-
land, des Landesbetriebes Straßenbau und der kom-
munalen Gleichstellungsstellen mit beratender Be-
fugnis an den Sitzungen des Braunkohlenausschus-
ses teil. 
 
Ferner nehmen eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der kreisfreien Städte und der Kreise des Braunkoh-
lenplangebietes mit beratender Befugnis an den  
Sitzungen des Braunkohlenausschusses teil, wenn 
Beratungsgegenstände im Zusammenhang mit den 
Aufgaben und Tätigkeiten der jeweiligen Gebiets-
körperschaften stehen. 
 
Die konkrete Zusammensetzung ist der Sonderbei-
lage zu entnehmen. 
 

-Siehe Beilage zu Ziffer 111- 
 
Im Auftrag 
gez. Oliver Stein 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.157 

 
 

 Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) i. V. m. § 21 a der 9. Ver-
ordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) über die Erteilung ei-
ner Genehmigung nach § 16 a i.V.m. 
§ 19 Abs. 4 BImSchG zur wesentli-
chen Änderung der Biogasanlage 
Schloss Wissen 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
52.03-00-9021438-0000-161 
 

Düsseldorf, den 14. Mai 2026 
 

Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 21 a 
der 9. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 
über die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 
a i.V.m. § 19 Abs. 4 BImSchG an Herrn Sera-
phim Freiherr von Loë, Schlossallee 26 in 47652 
Weeze zur wesentlichen Änderung der Biogas-
anlage Schloss Wissen am Standort Kevelaer 
Straße 140 in 47652 Weeze 
 

I. 
Mit Bescheid vom 01.04.2026, Az.: 52.03-00-
9021438-0000-161, ist Herrn Seraphim Freiherr 
von Loë, Schlossallee 26 in 47652 Weeze folgende 
Genehmigung erteilt worden: 
 
Verfügender Teil: 
Auf den Antrag vom 01.11.2023, eingegangen am 
14.11.2023, in der Fassung vom 22.04.2024, zuletzt 

ergänzt am 08.07.2025, wird Herrn Seraphim Frei-
herr von Loë, Schlossallee 26, 47652 Weeze unbe-
schadet der Rechte Dritter 
 gemäß § 16 a in Verbindung mit § 19 Absatz 4 

und § 6 BImSchG in Verbindung mit 
 § 1 der 4. BImSchV in der derzeit gültigen Fas-

sung sowie 
 den Nummern 8.6.3.2 (V), 1.2.2.2 (V), 9.1.1.2 

(V) und 9.36 (V) des Anhangs 1 dieser Verord-
nung und in Verbindung mit 

 § 2 Absatz 1 der ZustVU, in der zurzeit gülti-
gen Fassung, in Verbindung mit Anhang 
I dieser Verordnung 
 

die Genehmigung für die wesentliche Änderung der 
Biogasanlage Schloss Wissen am Standort Kevelaer 
Straße 140 in 47652 Weeze, Gemarkung Wissen, 
Flur 8, Flurstück 3, Ostwert: 32 30733, Nordwert: 
5721616 erteilt. 
 
Das genehmigte Vorhaben umfasst insbesondere 
die folgenden Maßnahmen: 
 Erweiterung der Betriebszeit des BHKW 2 von 

100 h/a auf 1.500 h/a 
 Errichtung und Betrieb eines Gärrestelagers 3 

(d = 28,16 m, h = 9,87 m, V = ca. 5.386 m³) 
 Erhöhung des Durchsatzes für Gülle und Mist 
 Änderung der Ersatzbehälter für die mit Be-

scheid vom 25.01.2019, Az.: 52.03-9021438-
0100-1113 genehmigten Alt- und Frischölla-
gerbehälter 

 Änderung der Einhausung des Gasverdichters 
 Verzicht auf den genehmigten Kondensat-

schacht am Gasspeicher 
 Aufstellung des Feststoffdosierers 3 für Fest-

mist und Gras 
 Vergrößerung des Havariebeckens um ca.            

100 m³ durch Bodenabtrag 
 Abdeckung der Lagune mit Hexa-Cover-Ele-

menten 
 Anpassung der Emissionsgrenzwerte für die 

bestehenden BHKW in Anlehnung an die 44. 
BImSchV 
 

Die erteilte Genehmigung ist mit Nebenbestimmun-
gen (Bedingungen und Auflagen) verbunden. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines       
Monats Klage bei dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, 40213 Düsseldorf, erhoben werden. 
 

II. 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung 
sind gemäß § 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG zwei Wo-
chen 
 
vom 15.05.2026 bis einschließlich 28.05.2026 
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unter https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen 
abrufbar. 
 
Personen, denen kein oder kein hinreichender Zu-
gang zum Internet zur Verfügung steht, kann wäh-
rend des Auslegungszeitraumes auch eine andere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden. Wenden Sie sich hierzu     
telefonisch an Herrn Neumann unter Tel.: 0211-
475-4484, per E-Mail an ben.neumann@brd.nrw.de  
oder schriftlich an folgende Adresse: Bezirksregie-
rung Düsseldorf - Dezernat 52 -, Cecilienallee 2, 
40474 Düsseldorf. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Neumann 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.158 

 
 

 Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) i. V. m. § 21 a der 9. Ver-
ordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) über die Erteilung     
einer Genehmigung nach § 16 a i. V. 
m.  § 19 Abs. 4 BImSchG an die Kör-
ner Biogas GmbH & Co. KG 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
52.03.00-9977907-651 
 

Düsseldorf, den 14. Mai 2026 
 

Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 21a 
der 9. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 
über die Erteilung einer Genehmigung nach § 
16a i. V. m.  § 19 Abs. 4 BImSchG an die Körner 
Biogas GmbH & Co. KG, Am Bokern 11, 46499 
Hamminkeln zur wesentlichen Änderung der Bi-
ogasanlage am Standort Am Bokern 7 in 46499 
Hamminkeln. 
 

I. 
Mit Bescheid vom 14.04.2026, Az.: 52.03.00-
9977907-651, ist der Körner Biogas GmbH & Co. 
KG, Am Bokern 11, 46499 Hamminkeln folgende 
Genehmigung erteilt worden: 
 
Verfügender Teil: 
 
Auf den Antrag vom 04.10.2024 in der Fassung 
vom 23.04.2025, zuletzt ergänzt am 29.08.2025, 
wird der Körner Biogas GmbH & Co. KG, Am 

Bokern 11, 46499 Hamminkeln unbeschadet der 
Rechte Dritter 
 
 gemäß §§ 16, 16 a, 19 Absatz 4 in Verbindung 

mit § 6 BImSchG in Verbindung mit 
 §§ 1 und 2 Absatz 1 der 4. BImSchV sowie 
 den Nummern 1.2.2.2 (V), 8.6.3.2 (V), 9.1.1.2 

(V) und 9.36 (V) des Anhangs 1 dieser Verord-
nung und in Verbindung mit 

 § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang I der 
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) 

 
die Genehmigung für die wesentliche Änderung der 
Biogasanlage am Standort Am Bokern 7, 46499 
Hamminkeln, Gemarkung Dingden, Flur 9, Flur-
stücke 620, 640, 639; UTM-Koordinaten: 32U 
336529 5737825  
  
erteilt. 
 
Das genehmigte Vorhaben umfasst insbesondere 
die folgenden Maßnahmen: 
 
 Erweiterung der Inputstoffe (von 40 t/d auf 

41,7 t/d) 
 Erneuerung der Biogasaufbereitung 
 Errichtung und Betrieb zweier zusätzlicher 

BHKW-Anlagen mit Nebenanlagen (Erhöhung 
der Leistung von 2,965 MW auf 9,919 MW) 

 Errichtung und Betrieb eines separaten 
Gasspeichers (20.000 m³) 

 Errichtung und Betrieb einer Mittelspannungs-
station 

 Umbau der stationären Notfackel auf dem 
BHKW 1 

 Erhöhung der genehmigten Gasproduktion auf 
2.719.000 Nm³/a (unbefristet)   
 

Die erteilte Genehmigung ist mit Nebenbestimmun-
gen (Bedingungen und Auflagen) verbunden. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines 
Monats Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, 40213 Düsseldorf, erheben. 
 

II. 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung 
sind gemäß § 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG zwei      
Wochen 
 
vom 15.05.2026 bis einschließlich 28.05.2026 
 
unter https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen  
abrufbar. 
 

https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen
mailto:ben.neumann@brd.nrw.de
https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen
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Personen, denen kein oder kein hinreichender Zu-
gang zum Internet zur Verfügung steht, kann wäh-
rend des Auslegungszeitraumes auch eine andere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden. Sie können sich hierzu tele-
fonisch (Tel.: 0211-475-4484) oder per E-Mail 
(martin.boehm@brd.nrw.de) an Herrn Böhm (De-
zernat 52) oder schriftlich an die Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 52, Cecilienallee 2, 40474 
Düsseldorf wenden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Böhm 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.159 

 
 
 

C. Rechtsvorschriften und                  
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 
 

 Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses des Kommunalen Rechen-
zentrums Niederrhein für das Haus-
haltsjahr 2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:martin.boehm@brd.nrw.de
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gez. Kämmerer Jochen Müller 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bekanntmachung der Sitzung und 
Tagesordnung der Verbandsver-
sammlung Kommunales Rechen-
zentrum Niederrhein 

 
Bekanntmachung 
 
Sitzung:  Verbandsversammlung 
Sitzungsnummer: 1 
Ort:   Kommunales  
  Rechenzentrum Niederrhein, 
  Friedrich-Heinrich-Allee 130, 
  47475 Kamp-Lintfort 
  Saal Niederrhein 
Datum, Zeit:  02.06.2026, 17:00 Uhr 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Formalien 
1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
1.2 Einführung und Verpflichtung neuer  

Mitglieder 
1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
1.4 Anregungen zur und Feststellung der  

Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 

vom 25.11.2025 
3. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift 
4. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, 

Anregungen und Empfehlungen aus der 
letzten öffentlichen Sitzung vom 25.11.2025 

5. Bericht aus dem Geschäftsfeld Anwendungen 
6. Bericht zur wirtschaftlichen Lage des KRZN 
7. Bericht zur Personalentwicklung im KRZN 
8. Bestellung der Ausschussmitglieder, der stell-

vertretenden Ausschussmitglieder sowie Wahl 
der oder des Vorsitzenden des Rechnungsprü-
fungsausschusses 

9. Jahresabschluss 2025 des KRZN 
10. Befreiung vom Gesamtabschluss 2026 
11. Beteiligungsbericht 2025 
12. Änderung der Geschäftsordnung der Verbands-

versammlung; Verzicht auf Mitunterzeichnung 
von Niederschriften 

13. Mitteilungen und Anfragen 
 

Kamp-Lintfort, 30.04.2026 
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 
 
gez. Ludger Hendriks 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.161 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  

Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – Cecilienallee 2 - 40474 Düsseldorf oder in elektronischer Form an 
amtsblatt@brd.nrw.de zu richten. 

 
Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich. 

 Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10:00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen: 
zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 

Druck, Vertrieb, Bezug und Herausgeber:  
 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel. 0211/475-2232 

E-Mail: amtsblatt@brd.nrw.de 
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